
Tolerantia erga Intolerantias

Zur Toleranz gegenüber den Intoleranten

Vorliegend wollen wir uns - anschließend an das Paradox der „Angst vor den eigenen Lippen“

- damit auseinandersetzen, wie in einer überwiegend toleranten Gesellschaft der freien 

Diskussionskultur nun mit den Intoleranten umzugehen ist. Hierzu will ich mich eines 

Textausschnitts und eines realen historischen Sachverhaltes bedienen. Aus der ersten Quelle 

wollen wir uns dabei den theoretischen Teil erarbeiteten. Mittels des Sachverhaltes wollen wir

diesen dann unter reale Umstände subsumieren und greifbar machen.

1. Das Spannungsfeld zwischen der „offenen Gesellschaft“ und ihren Feinden

Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist gewiss keine Neuerscheinung. Schon 1945 

schrieb ein gewisser Karl Popper folgendes dazu:

----------

"Weniger bekannt ist das Paradox der Toleranz: Uneingeschränkte Toleranz führt mit 

Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte 

Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante

Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die

Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.

Damit wünsche ich nicht zu sagen, dass wir z. B. intolerante Philosophien auf jeden Fall

gewaltsam unterdrücken sollten; solange wir ihnen durch rationale Argumente 

beikommen können und solange wir sie durch die öffentliche Meinung in Schranken 

halten können, wäre ihre Unterdrückung sicher höchst unvernünftig. Aber wir sollten 

für uns das Recht in Anspruch nehmen, sie, wenn nötig, mit Gewalt zu unterdrücken; 

denn es kann sich leicht herausstellen, dass ihre Vertreter nicht bereit sind, mit uns auf 

der Ebene rationaler Diskussion zusammenzutreffen, und beginnen, das Argumentieren 

als solches zu verwerfen; sie können ihren Anhängern verbieten, auf rationale 

Argumente - die sie ein Täuschungsmanöver nennen - zu hören, und sie werden ihnen 

vielleicht den Rat geben, Argumente mit Fäusten und Pistolen zu beantworten.

Wir sollten daher im Namen der Toleranz das Recht für uns in Anspruch nehmen, die 

Unduldsamen nicht zu dulden. Wir sollten geltend machen, dass sich jede Bewegung, 

die Intoleranz predigt, außerhalb des Gesetzes stellt, und wir sollten eine Aufforderung 

zur Intoleranz und Verfolgung als ebenso verbrecherisch behandeln wie eine 

Aufforderung zum Mord, zum Raub oder zur Wiedereinführung des Sklavenhandels."1

1 Karl Popper in, "Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde", Band I, S. 609 f.
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Gewiss eine Flaschenpost. Nur scheint sie nicht vollständig erläutert, zumindest nicht in dem 

Maße, dass sich einem Poppers Standpunkt vollständig erschließt. Aber Schritt für Schritt.

Absatz eins kann man im Sinne einer freien und „offenen Gesellschaft“ wortgleich zustimmen

und unterschreiben. Denn exakt diese Gefahr – der Untergang der Toleranz an ihr selbst – ist 

allgegenwärtig und der Negierung im Grunde nicht zugänglich. Wie auch?

Mehr Probleme bereitet aber schon der zweite Absatz. Denn Argumenten mit "Fäusten und 

Pistolen" zu antworten, ist eine Anstiftung zu einer Straftat - zumindest eine versuchte – bzw. 

eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten und ruft daher so schon automatisch die 

Gesetzlichkeit zum Schutze von fundamentalen Rechtsgütern und Rechten auf den Plan.

Jemandem raten, auf rationale Argumente nicht mehr zu hören, ist dabei genauso legitim, wie 

jemandem zu raten auf sie zu hören, da es in einer freien Gesellschaft denklogisch keinen 

Zwang zu einer Argumentationsform bzw. gar einen Rechtfertigungszwang für seine 

Überzeugungen geben darf. Die "beste“ Argumentationsform wird sich auf offener verbaler 

Gefechtsplattform und aufgrund von Lernprozessen, basierend auf falschen Entscheidungen, 

am Ende sowieso von selbst durchsetzen, zumindest laut rationaler Logik.

Sobald sich Gruppierungen aber auf Ebenen begeben, auf denen sie ihren Forderungen 

physische Zwangsgewalt vorangehen lassen oder psychischen Zwang anwenden bzw. sich 

außerhalb der Meinungsfreiheit bewegen (Nachstellung, Bedrohung, Nötigung, Beleidigung, 

Üble Nachrede, Verleumdung etc.) oder sich auf andere Weise außerhalb der Rechtsordnung 

begeben, ist es die Aufgabe der Gesetzlichkeit dies zu ahnden und darf niemals in einem losen

Recht der „Gemeinschaft“ auf Selbstjustiz münden. Denn sobald sich eine Gruppierung 

anmaßt über die Positionen einer anderen Gruppierung in irgendeiner Form von Gewalt zu 

richten, wird dies zu Meinungsunterdrückungen führen, die der offenen Gesellschaft fern sind

und könnte eine Spirale von Gewalt auslösen, der die Gesellschaft nicht mehr Herr wird. 

Klare Grenzen, wie in einem Rechtsstaat, wird es in solchen Konstellationen nicht geben. 

Immer mehr Menschen könnten sich zu einem Sittenhaltertum berufen fühlen und anderen 

Parteien Intoleranz vorwerfen, die freilich nur jeder für sich selbst definiert und in deren 

allermeisten Fällen der Begriff der Toleranz eben keine objektiven Maßstäbe erfahren wird.

Ein allgemeines selbstjustiziabeles Unterdrückungsrecht einer („toleranten“) Gruppierung 

gegenüber einer („intoleranten“) Gruppierung – solange Popper sich überhaupt darauf berief –

darf es daher aus den oben benannten Gründen nie geben. Bezog er sich mit dem „wir“ aber 

auf das Gesellschaftssystem, also im übertragenen Sinne den Staat, dann muss in dessen 

Gestalt an die Stelle der Selbstjustiz ein Rechtssystem treten, das alle den gleichen 

Regelungen unterwirft, das funktionsfähig ist, Rechtsverstöße wirksam und angemessen zu 

ahnden und einer Verfassung unterliegt, die liberalen, postmodernen und humanitär-
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progressiven Standards gerecht wird, wie den fundamentalen Grundrechten und mindestens 

dem Demokratie- sowie dem Rechtsstaatsprinzip. Dem Staat muss also ein Recht obliegen, 

Handlungen zu unterbinden und zu ahnden, die seiner originären toleranten Struktur zur 

Gefahr werden oder zur Gefahr werden könnten. Hiervon müssen abseits von konkreten 

Handlungen und ihrem Versuch, denklogisch auch das Planungs- und Vorbereitungsstadium 

von Straftaten sowie das Organisationsstadium krimineller Vereinigungen mit inbegriffen 

sein, will sich der Staat nicht auf ein mal als wehrloser Sheriff mit einer zwölfköpfigen 

organisierten Räuberbande konfrontiert sehen.

Nun zu Absatz Nummer drei. Genauso darf selbstverständlich auch Intoleranz gepredigt 

werden, solange keine Rechtsbrüche begangen werden, was deren Protagonisten für 

gewöhnlich aber ihre gängigen Werkzeuge entziehen wird, um ihre Ideologien zu füllen. Für 

diese stellt dies eine Auferlegung von Schranken dar, die sie dazu hinbewegen könnte, sich 

dem argumentum a priori zu stellen - will man erfolgreich sein - und verhindern wird, dass 

den Mitgliedern der Gesellschaft aus ihnen ein Schaden entsteht. Der entscheidende Grund 

dafür, intolerante Überzeugungen nicht verbieten zu dürfen ist, dass Toleranz als Begriff 

normativ ist, das heißt, dass ihn meist jeder für sich selbst definiert und die Gemeinschaft als 

ganze keinem einhelligen, gemeinsamen Verständnis hiervon erliegt. So könnten sich 

beispielsweise auch von uns aus betrachtete „intolerante“ Gruppierungen zu Verteidigern der 

Toleranz berufen fühlen, indem sie den Begriff für ihre Zwecke umdeuten und missbrauchen. 

So wie dies auch schon tausende male mit dem Begriff der Freiheit geschah. Und sogar wir – 

die wir uns als Progressive verstehen – würden mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Falle 

tappen, bei Anmaßung eines Richtertums zu korrumpieren und der Tugendlosigkeit der 

Schikane verfallen. Will die Gesellschaft daher nicht der Gefahr eines selbstjustiziabelen 

Zustandes erliegen, muss sie stets für ein effizientes, wie effektives, wie überhaupt 

funktionierendes Rechtssystem Sorge tragen. In diesem wird sich schließlich am 

verlässlichsten zeigen, wer tolerant und wer intolerant ist. Die Indikatoren werden die 

Rechtsverletzungen sein.

Denn die Gesetzlichkeit - ist sie intelligent aufgebaut - kann und wird Positivismus 

garantieren und somit nicht in die Willkür eines korrumpierten Meinungsrichtertumes 

verfallen. Dies muss dabei – der offenen Gesellschaft aufgrund historischer Erfahrungen eine 

condicio-sine-qua-non - durch eine Verfassung in juristisches Zement gegossen werden 

(Ewigkeitsklauseln). Denn den Intoleranten darf niemals, selbst sollten sie auf legalem Wege 

die Macht erlangen,2 die Möglichkeit zugestanden werden, die Verfassung zum Gusto ihrer 

2 Auch eine unter toleranten Vorbehalten an die Macht gekommene Regierung kann ihre Ansichten während ihrer 

Regierungszeit zur Intoleranz hin ändern bzw. diese offenbaren. Die Verfolgung von intoleranten Ansichten wird so 

umso mehr zu einem ad absurdum, wenn die Gesellschaft nicht erst die grundlegenden Mechanismen erkennt, sich 
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Diskriminierungszwecke zu ändern. Auch sie haben die Rechte aller anderen, in der 

Gemeinschaft lebenden Menschen zu achten und sich den Grundfesten der offenen 

Gesellschaft unabänderlich zu unterwerfen.

Ewigkeitsklauseln, wie wir sie in der Deutschen Verfassung im Art. 79 III GG wiederfinden, 

erfüllen dabei den fundamentalen Zweck, die offene Gesellschaft vor jeglicher 

Abschaffungsgefahr durch ihre Feinde zu verteidigen und sie auf ewig beständig zu machen. 

Das Naturrecht menschlicher Gleichheit, dass durch Intoleranz hervorgerufene 

Rechtsverletzungen nie wieder stattzufinden zu haben, nehmen wir dabei für uns in Anspruch.

Die Ewigkeitsklauseln - ein Instrument, dessen Bedeutung nach der Abschaffung der 

Weimarer Demokratie zum Glück durch die Väter des Grundgesetzes erkannt wurde.

Jener vorgetragene Vorschlag zum Umgang mit der Intoleranz führt dazu, dass die Intoleranz 

selbst nie durch die ihr eigenen intendierten Rechtsbrüche bekämpft werden darf, deren 

Verlockung die Tugend der Toleranz unbedingt widerstehen muss, will sie sich nicht 

denklogisch wie moralisch selbst widersprechen. Denn Toleranz zeigt keine Stärke, indem sie 

andere Meinungen verbietet. Sie zeigt Stärke, indem sie anderen intoleranten Überzeugungen 

keinen Spielraum zugesteht, sich real, entgegen der Rechte anderer zu entfalten. 

Der Intoleranz ist somit zwar nicht die geistige, aber doch die tatsächliche Grundlage 

entzogen, da sich ihre Theorie so praktisch nie wirklich wird entfalten können.

Eine pragmatische Lösung, denn einerseits kommt die Meinungsfreiheit sehr gut dabei weg 

sowie sich die tolerante Gesellschaft vor Angriffen schützen kann, ergo zu einer äußerst 

wehrfähigen Gesellschaft wird.

Missverstehen sollte man den Begriff der Toleranz dabei aber nicht dahingehend, das er zu 

Verzerrungen im Rahmen des Privatrechts führen darf, wenngleich er durch Übereifrige von 

einem gesellschaftlichen Wert nun plötzlich in eine positive Pflicht uminterpretiert wird. 

„Tolerare“ bedeutet erdulden oder ertragen, bzw. könnte man von seinem gängigen Gebrauch 

her allenfalls noch die Anerkennung bzw. das Respektieren einer Gleichberechtigung ableiten.

Toleranz ist also eine soziale Negativ-Norm, von einem Handeln abzulassen, also nicht aktiv 

gegen eine Andersartigkeit einschreiten zu dürfen. Aus ihr jedoch eine positive Pflicht 

herzuleiten, widerspricht dem Begriff sowohl etymologisch, wie denklogisch, als auch bisher 

wortgebräuchlich und ist daher abzulehnen.3

vor ihr nachhaltig zu bewahren. Eine Meinungsunterdrückung gliche so eines lediglichen Symbolaktes. Und 

Symbolakte gehen nie nur zu Lasten der Individuen die sie betreffen selbst, sondern immer auch zu Lasten der 

Werte der Gemeinschaft an sich.

3 Zudem wären die Freiheitseinschränkungen unlauter, inakzeptabel und letztendlich zwecklos, verpflichtete man den
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2. Die wehrhafte offene Gesellschaft

Im Grunde genommen erfolgt hier nur eine Zusammenfassung des soeben Erarbeiteten. Eine 

Verteidigung grundlegender Werte und Strukturen der offenen Gesellschaft erfolgt so durch:

 ein funktionsfähiges Rechtssystem

 eine effiziente, wie effektive justizielle Ahndung von Verletzungen bzw. versuchten 

Verletzungen von persönlichen Rechtsgütern (Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre etc.) und

Rechten (Eigentum und eigentumsähnliche sonstige Rechte) sowie Verfassungsprinzipien

 eine effiziente, wie effektive justizielle Ahndung von Planungs- und 

Vorbereitungshandlungen, die im Falle ihrer Ausführung gesamtgesellschaftliche 

Gefährdungsbezüge mit sich brächten, und der Organisation krimineller Vereinigungen 

(Beitrag zur Sicherung des Wehrfähigkeitsniveaus – 12 Räuber ↔ 1 Sheriff)

 Ewigkeitsklauseln in der Verfassung, die die ihr bedeutsamsten und immanenten Grund-

werte und Prinzipien in juristisches Zement gießen und somit als unumgänglich gestalten

Der wehrhaften offenen Gesellschaft verbietet es sich:

 Äußerungen juristisch zu untersagen, die sich innerhalb der Meinungsfreiheit bewegen

→ intolerante Überzeugungen müssen geäußert werden dürfen solange sie sich im 

Rahmen der allgemein geltenden Gesetze bewegen (Beleidigung, Üble Nachrede, 

Verleumdung etc.)

 Selbstjustiz der Bürger zu tolerieren

→ Willkürliche Auslegung des Toleranzbegriffes

→ Spirale von Gewalt 

→ Entkräftung des Rechtsstaatsprinzips

 

Privatmenschen mit anderen Personen entgegen seines Willens zu kooperieren. Toleranz erfährt seine Grenzen hier 

durch den Schutzbereich der Freiheit des Individuums, die ihre Grenzen wiederum in der Unversehrtheit seiner 

Mitmenschen findet und nicht andersherum. Aktive staatliche „Verpflichtungen zu Toleranz“ widersprechen so auch

den Grundsätzen einer freien Gesellschaft.
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3. „Der Herr der bayrischen Hauptstadt“

Wieder tauchen wir ein in die Geschichte. Und wohin sonst, als in das Bayern der 1920er 

Jahre sollte es uns verschlagen. Denn ein junger und bis zu Beginn des Jahrzehnts wenig 

bekannter Politiker treibt dort sein Unwesen auf den Straßen, sein Name Adolf Hitler. Er 

selbst und seine Schergen verbreiten in regelmäßigen Abständen Angst und Schrecken unter 

der Bevölkerung. 

Die Weimarer Republik scheint wie ein historisches Sammelbuch all derjenigen Fallen, in die 

eine offene Gesellschaft niemals tappen sollte. Nur 15 Jahre Zeitgeschichte offenbaren der 

Menschheit hier Fehler, die wenn man aus ihnen zu lernen fähig ist, sie vor großem Unheil 

bewahren werden.

a. Die Ausweisung Hitlers

Eine neue erschienene Biografie unter dem Titel „Minister und Märtyrer“ über den bayrischen

Innenminister von 1921-1924 Franz Xaver Schweyer, zusammengetragen vom Theologen und

Historiker Peter Christoph Düren, enthüllt die Abschiebungspläne Adolf Hitlers aus dem Jahr 

1922. Rezensiert wurde das Buch am 27.11.15 in der Zeitschrift „die Welt“ von Sven Felix 

Kellerhof unter dem Titel „Die SPD verhinderte beizeiten Hitlers Ausweisung“, auf den wir 

uns vorliegend auch beziehen.

Das Buch legt dabei unter anderem das Bestreben Schweyers offen, Hitler unter einem 

Konsens der wichtigsten Vertreter, der im Bayrischen Landtag vertretenen Parteien 

abzuschieben. Stimmten ein Großteil dieser Schweyers Begehren zunächst zu, erhob sich 

doch ein gewichtige Gegenstimme, ausgerechnet in Person des SPD-Vorsitzenden Erhard 

Auer. Nur wenige Monate nach Hitlers Machtergreifung wurde Auer schon zum Opfer des 

NS-Regimes. 

"Er führte demokratische und freiheitliche Grundsätze ins Feld", rekapitulierte Ernst Niekisch

später, damals stellvertretender Vorsitzender der Landtagsfraktion der linken SPD-Abspaltung

USPD. "Hitler sei doch nur eine komische Figur, es sei der Arbeiterschaft ein Leichtes, ihn in 

die Bedeutungslosigkeit zurückzuschleudern.", so Auer selbst. Schweyer scheitere schließlich.

Als Schweyer dann am 27. Januar 1923 den NSDAP-Parteitag in München verbieten wollte, 

gelang es ihm abermals nicht sich durchsetzen. Hitler selbst soll ihn daraufhin verspottet 

haben, dass er wegen "verbrecherischer Schwäche" vor ein Gericht gestellt werden sollte.4

4 Sven Felix Kellerhof in, „die Welt“ (online), „Die SPD verhinderte beizeiten Hitlers Ausweisung“, 
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article149328924/Die-SPD-verhinderte-beizeiten-Hitlers-
Ausweisung.html, 27.11.2015.
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Es interessieren uns dabei zwei Aspekte. Einerseits die Nicht-Ausschöpfung von 

Rechtsmitteln gegenüber offensichtlichen Rechtsbrüchen (Hausfriedensbruch, Bedrohung, 

Nötigung, Nachstellung etc.), die sich aufgrund der damaligen straffen Parteihierarchie der 

NSDAP (Satzung mit „diktatorischem Prinzip“5) sicher auf Hitler hätten zurückführen lassen 

und andererseits die Überheblichkeit mit der durchweg - bis zu Hitlers Kanzlerschaft hin - 

einem offensichtlichen Feind der offenen Gesellschaft gegenübergetreten wurde. Eine 

Überheblichkeit, die zusammen mit einer subjektiv motivierten – ergo funktionsunfähigen - 

Rechtsprechung gegenüber führenden Nationalsozialisten die fortschreitenden Rechtsbrüche 

auch erst ermöglichte.

Auf ersteres – die Rechtsbrüche - sind wir bereits weiter oben eingegangen. Im Falle ihrer 

Feststellung hätte es zu den geeigneten Maßnahmen eines Rechtsstaates gegen Hitler und 

seine Entourage führen müssen. Dem damaligen Rechtssystem kann somit 

Funktionsunfähigkeit unterstellt werden. Eine unserer fundamentalen Bedingungen wäre 

damit schon ein mal nicht erfüllt.

Zweiteres – die Überheblichkeit gegenüber Hitler - können wir nun aufgreifen, da vor allem 

auch Hitler selbst – der seine Reden zu dieser Zeit oft mit langem Regenmantel, Reitpeitsche, 

„Gangsterhut“ und sichtbarem Revolver gehalten haben soll6 - allen eines besseren belehrte. 

So müssen Feinde der offenen Gesellschaft, egal wie spöttisch ihre Erscheinung auch sein 

mag, zu jeder Zeit ernst genommen werden und dies unabhängig davon, ob man sich über sie 

lustig macht. Beides darf durchaus korrelieren. Der Witz bzw. die Überheblichkeit wird 

jedoch ab dem Punkte gefährlich, wo sie zur Verblendung über das führt, was sich hinter 

seiner Fassade real aufzubauen vermag. Der Spott darf bei jeglichen Akteuren niemals zu 

einer Negierung ihrer Gefährlichkeit für die offene Gesellschaft führen. Das lehrt uns schon 

die Geschichte, die bereits zig Choleriker zu grausamen Herrschern aufstiegen ließ, über die 

man sich einst amüsiert hatte.

b. Der Hitler-Ludendorff Putsch

Hitler wurde als Hauptschuldiger für den Putschversuch, bei dem 4 Polizisten und 16 

Putschisten starben, zu fünf Jahre Festungshaft verurteilt. Erneut wurde die laut 

Republikschutzgesetz vorgesehene Ausweisung Hitlers nicht angeordnet. Von der 

verhangenen Strafe musste er letztendlich aufgrund guter Führung (trotz Verstößen gegen 

seine Haftauflagen: Briefschmuggel etc.7) nur weniger als als neun Monate absitzen und das 

5 Hellmuth Auerbach in, „Nationalsozialismus in der Region“, Beitrag: „Regionale Wurzeln und Differenzen der 
NSDAP“, S. 81.

6 Ian Kershaw, „Hitler. 1889–1945“ (2009), S. 109.
7 Andreas Stenglein, „Der Hitler-Prozess 1924“, http://andreas-

stenglein.de/veroeffentlichungen/hintergruende/ludwig-stenglein-anklaeger-im-hitler-prozess-1924/ (Stand: 
01.12.2015), 
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sogar noch unter bevorzugten Haftbedingungen. Zurecht wurde der Prozess als 

„Justizkomödie“8 bezeichnet und wird heute als einhellig widerrechtlich eingestuft.9 Aus der 

Haft kehrte Hitler folgerichtig gestärkter denn je, nun sogar noch mit dem Prädikat eines 

„Märtyrers“, zurück.

Erneut sehen wir also ein Versagen des Rechtsapparates, während Selbstjustiz von radikalen 

Gruppierungen, die einer „Intoleranz gegenüber nationalkonservativer Politik“ 

entgegenwirken wollten (Normativität des Toleranzbegriffes) zu zahlreichen Straßenkämpfen 

und Morden auf den Straßen des Freistaates führten. Beide halfen der Intoleranz letztlich auf 

ihrem Vormarsch gegen die offene Gesellschaft.

c. Die Machtergreifung

Nachdem Reichskanzler Kurt von Schleicher am 28. Januar 1933 von seinem Amt abtrat, 

wurde Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler durch Hindenburg ernannt und 

verschaffte sich und seiner NSDAP danach durch verschiedene Maßnahmen, wie der 

Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 

oder dem (Reichs-)Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 quasi die Alleinherrschaft im 

Lande. 

Hier kommen nun endlich die von uns bereits erwähnten Ewigkeitsklauseln der Verfassung 

ins Spiel, die dabei nicht mal einen juristischen Türspalt offenlassen dürfen, von der offenen 

Gesellschaft in irgendeiner Form abzuweichen. Sollte die offene Gesellschaft wirklich ein mal

dieses ernstzunehmende Stadium erreichen, in dem sich ihre Feinde Zutritt zu ihr verschafft 

haben und es um ihre Grundfeste geht, muss sich ihre Ordnung mit aller Härte ihren Feinden 

stellen, indem sie sich selbst unumwerflich protektioniert und die Putschisten der 

Gesetzlichkeit unterstellt. Entscheidende Bedeutung kommt hier der Gewaltenteilung zu, die 

dabei so strukturiert sein muss, dass sich Legislative, Exekutive als auch Judikative 

bedingungslos an die Regeln halten und gegenseitig zivilisieren.

Will eine Gesellschaft in diesem Stadium nicht zu einer Tyrannei konvertieren, müssen jene 

Mechanismen, ein funktionierender Staatsapparat und unabänderliche Grundfeste in der 

Verfassung zu jederzeit miteinander korrelieren. Sind sie gewährleistet, kann die Tyrannei 

denklogisch nicht obsiegen.

Christian Rippel. Berlin. 03.12.2015

8 Konrad Heiden, „Hitler. Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Eine Biographie“ (1936), S. 181. 
9 Bspw.: Otto Gritschneder, „Der Hitler-Prozeß und sein Richter Georg Neithardt: Eine Rechtsbeugung von 1924 mit 

Folgen“ (2001), S. 43, 54.
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